
Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit 

Ausgabe Nr. 19, 
14. Mai 2022 

Amtliche Bekanntmachungen 
77. Jahrgang 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in 
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
– Ausnahmen vom Ladenschluss – im Jahre 2022 

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 10. Mai 2022 durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter 
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c159289 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung 
nachrichtlich wiedergegeben. 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 
(GV. NRW. S. 516/SGV. NRW. 7113) in der zur Zeit gültigen Fassung wird von der Landeshauptstadt Düsseldorf als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 
Eilbeschluss vom 09.05.2022 für das Gebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

§ 1  

Abweichend von § 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten dürfen in den gesam
ten Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt 
und in dem Stadtteil Kaiserswerth beschränkt 
auf den aus dem Lageplan ersichtlichen räum
lichen Bereich am Sonntag, dem 15.05.2022, 
Verkaufsstellen jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet sein. 

-

-

Nachrichtlich wird der Lageplan, welcher der 
ordnungsbehördlichen Verordnung als Anlage 
beigefügt ist, Bestandteil dieser Verordnung ist 
und den freigegebenen Bereich skizziert, wie 
folgt beschrieben: 

Lageplan Kaiserwerth: 

Kaiserswerther Markt vollständig. 
Als südliche Grenze jeweils 
An Sankt Swidbert 9, 
Friedrich-von-Spee-Straße 12 
und Sankt-Görres-Straße 6. 
Klemensplatz vollständig. 
Als nördliche Grenze Arnheimer Straße 20. 
Als östliche Grenze Alte Landstraße 
und Kreuzbergstraße 17. 
Am Kreuzberg vollständig. 

Die auf den eingrenzenden Straßen befindlichen 
Verkaufsstellen sind Bestandteil der Sonntag
nachmittagsfreigabe. 

-

§ 2  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb des im Rah
men des § 1 zugelassenen räumlichen Bereiches 
oder außerhalb der im § 1 zugelassenen 
Geschäftszeiten für den geschäftlichen Verkehr 
mit dem Kunden offen hält. 

-

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des 
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 Euro geahn
det werden. 

-

Die ordnungsbehördliche Verordnung tritt mit 
dem Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Bekanntmachungs
anordnung 

-

Die per Eilbeschluss vom Haupt- und Finanzaus
schuss der Landeshauptstadt Düsseldorf am 
09.05.2022 beschlossene Ordnungsbehördli
che Verordnung über das Offenhalten von Ver
kaufsstellen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
- Ausnahmen vom Ladenschluss - im Jahre 
2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

-

-
-

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf – Ausnahmen 
vom Ladenschluss – im Jahre 2022 nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

-

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die ordnungsbehördliche Verordnung über 
das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf – Ausnahmen 
vom Ladenschluss – im Jahre 2022 ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

3. der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder 

-

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Stadt Düsseldorf vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Man
gel ergibt. 

-

-

Düsseldorf, den 09.05.2022 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c159289
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Öffentliche Sitzungen 
Behindertenrat 
Montag, 16. Mai, 14 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Christina Kempkes, 
Tel: 89-25858 

Bezirksvertretung 2 
Dienstag, 17. Mai, 16 Uhr 
Bezirksverwaltungsstelle 2, 
Grafenberger Allee 68, Sitzungssaal 
1. Etage 
Schriftführer: Markus Kreikenbaum, 
Tel: 89-24971 

Bezirksvertretung 4 
Mittwoch, 18. Mai, 15 Uhr 
Hallenbad Rheinblick 741, 
Pariser Straße 41, 
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage 
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen, 
Tel: 89-93012 

Ratssitzung 
Donnerstag, 19. Mai, 14 Uhr 
Mitsubishi Electric Halle, 
Siegburger Straße 15 
Schriftführerin: Simone Schmitt, 
Tel: 89-95609 

„Düsseldorfer Amtsblatt“ – Offizielles 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Herausgeber: 
Der Oberbürgermeister, 
Amt für Kommunikation Marktplatz 2, 
40213 Düsseldorf 

Verantwortlich: Kerstin Jäckel-Engstfeld 
Redaktion und Anzeigen: Markus Schülke 
Telefon 89-93135, Fax: 89-94179 
amtsblatt@duesseldorf.de; 
Internet: www.duesseldorf.de 

Druck und Vertrieb: 
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH 
Zülpicher Str. 10, 40196 Düsseldorf 
Produktmanagement: Petra Forscheln 

Das Amtsblatt kann auch abonniert werden. 
Bezugspreis jährlich 30,60 Euro. 
Der Versand erfolgt als PDF-Datei per E-Mail. 
Rückfragen zum Abonnement: 0211 505-1306, 
kundenservice@rbzv.de 

www.duesseldorf.de 

Verlust eines 
Dienstausweises 
Die nachfolgend aufgeführten, von der Feuer
wehr ausgestellten Dienstausweise sind in Ver
lust geraten und werden hiermit für ungültig 
erklärt: 

-
-

Name Ausweis
nummer 

- ausgestellt 
am 

Hövelmans, 
Jan 1452/20 02.11.2020 

Lux, 
Stefan 0466/20 18.03.2020 

Weiskirchen, 
Christian 0983/20 03.04.2020 

gez. Westphal 

mailto:amtsblatt@duesseldorf.de
http://www.duesseldorf.de
mailto:kundenservice@rbzv.de
http://www.duesseldorf.de
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Öffentliche Zustellungen 

– Ordnungsamt – 

des Bescheides 5329 0005 0392 4580 SB 06 
vom 23.02.2022 an Ademola Oluwatosin 
Adebisi, Zeppelinstraße 26, 42719 Solingen 

des Bescheides 5327 0005 1786 3390 SB 06 
vom 25.03.2022 an Nuri Ashraf, Liststraße 1, 
45884 Gelsenkirchen 

des Bescheides 5329 0005 0393 1489 SB 80 
vom 04.03.2022 an Mehmet Ali Gilgil, Görlitzer 
Straße 4, 41464 Neuss 

des Bescheides 5329 0005 0400 2295 SB 117 
vom 05.05.2022 an Konstantinos Karabatziakis, 
3 Schooner Rd. Royal Wharf, Flat 33 
Commodore Hous, E16 2PQ London, 
Großbritannien 

des Bescheides 5327 0005 1797 5937 SB 19 
vom 11.03.2022 an Hatim El-Jurdi, 
Königsallee 48, 40212 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1825 0642 SB 19 
vom 21.04.2022 an Layton James Dover, 
Urmston House, Darlington Back Lane, 
TS21 1BG Stockton on Tees, Großbritannien 

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather 
Straße 1-3, 40233 Düsseldorf, Zimmer 110 ein
gesehen, bzw. in Empfang genommen werden. 

-

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts
verluste drohen können. 

-

Amt für Migration und Integration 
– Abteilung Kommunale Ausländerbehörde – 

Ordnungsverfügung vom 02.05.2022, 
AZ 54/351-tm-104 an den georgischen Staats
angehörigen GIRGORASHVILI, Irakli, 
geb. 06.11.1985, ohne festen Wohnsitz 

-

Ordnungsverfügung vom 02.05.2022, 
AZ 54/351-tm-105 an den tadschikischen Staats
angehörigen KHUSEINOV, Khakimzhon, 
geb. 15.04.1974, ohne festen Wohnsitz 

-

Ordnungsverfügung vom 02.05.2022, 
AZ 54/351-tm-106 an den tadschikischen Staats
angehörigen SHADYEV, Shavkat, 
geb. 05.08.1971, ohne festen Wohnsitz 

-

Ordnungsverfügung vom 02.05.2022, 
AZ 54/351-tm-107 an den georgischen Staats
angehörigen PAPAVA; Giga, geb. 04.06.1980, 
ohne festen Wohnsitz 

-

Ordnungsverfügung vom 03.05.2022, 
AZ 54/351-tm-108 an den vietnamesischen 
Staatsangehörigen NGUYEN, Xuanh Manh, 
geb. 09.05.1994, ohne festen Wohnsitz 

Ordnungsverfügung vom 03.05.2022, 
AZ 54/351-tm-109 an die vietnamesische Staats
angehörige CHUNG, Thi Phan, geb. 01.11.1984, 
ohne festen Wohnsitz 

-

Ordnungsverfügung vom 03.05.2022, AZ 
54/351-tm-110 an die vietnamesische Staats
angehörige HOA THI NGUYEN, Tina, geb. 
24.05.1994, ohne festen Wohnsitz 

-

Die Ordnungsverfügungen können beim 
Amt für Migration und Integration, Abteilung 
Kommunale Ausländerbehörde, 54/3, Erkrat
her Straße 377-389, 40231 Düsseldorf, einge
sehen, bzw. in Empfang genommen werden. 

-
-

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 

-

Ordnungsamt 
– Fundbüro – 

des Bescheides 32/12-2 – 59/21 vom 
29.04.2022 an Miklos Szentesi, zuletzt wohn
haft: Feldstraße 269, 45701 Herten 

-

des Bescheides 32/12-2 – 195/21 vom 
29.04.2022 an Yvonne Wieschhues, zuletzt 
wohnhaft: Zuger Weg 8, 40625 Düsseldorf 

des Bescheides 32/12-2 -167/21 vom 
21.03.2022 an Zakariae Azmy, 
Hildener Straße 19, 40597 Düsseldorf 

des Bescheides 32/12-2 – 215/21 vom 
25.02.2022 an Dimitar Dimitrov, zuletzt wohn
haft: Köllner Chaussee 29, 25337 Elmshorn 

-

des Bescheides 32/12-2 – 052/21 vom 
20.12.2021 an Yehoshoua Betttan, 
7 Karl Netter, Tel Aviv, Israel 

des Bescheides 32/12-2 – 008/22 vom 
25.02.2022 an Abdeladim Bakouri, zuletzt 
wohnhaft: Oberhausener Straße 30, 
40472 Ratingen 

des Bescheides 32/12-2 – 027/22 vom 
08.03.2022 an Hoger Mustafa Khalil, 
II. Koppelweg 143, 38518 Gifhorn 

des Bescheides 32/12-2 – 135/21 vom 
21.03.2022 an Zbigniew Wnukow, 
Ul. Zermskiego 4 / 4, 90-001 Lodz, Polen 

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Fundbüro, 
Erkrather Str. 1 - 3, 40233 Düsseldorf, 
Zimmer 162 eingesehen, bzw. in Empfang 
genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 

-

Jugendamt 
– Unterhaltsvorschussstelle – 

Öffentliche Zustellung des Bescheides vom 
19.04.2022 zum Aktenzeichen 51/67-UV-
030278-5820 an Frau Sonja Voscht, letzte 
bekannte Anschrift: Henkelstraße 253, 
40599 Düsseldorf. 

Das Schriftstück kann beim Jugendamt – 
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-
Allee 10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 317 einge
sehen bzw. in Empfang genommen werden. 

-

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als 
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

-

Jugendamt 
– Unterhaltsvorschussstelle – 

Öffentliche Zustellung des Bescheides vom 
01.04.2022 zum Aktenzeichen 51/67-357-
002366 an Herrn Ali Münhan, letzte bekannte 
Anschrift: Cakmak Cd Cakmat Ap 4 K 4, 
Mersin, Türkei. 

Das Schriftstück kann beim Jugendamt – 
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-
Allee 10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 228 einge
sehen bzw. in Empfang genommen werden. 

-

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als 
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

-

Bekanntmachungen durch Bereitstellung 
auf der städtischen Internetpräsenz 
gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 der Hauptsatzung 

Allgemeinverfügung vom 05.05.2022 
zur Anordnung der Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske innerhalb 
städtischer Verwaltungsgebäude und 
Kultureinrichtungen 
(Az. 07-30 Corona 12) 
veröffentlicht am 06. Mai 2022 
https://www.duesseldorf.de/
bekanntmachungen.html#c159254 

 

Tagesordnung des Rates 
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
für die Sitzung am 19. Mai 2022 
veröffentlicht am 11. Mai 2022 
https://www.duesseldorf.de/
bekanntmachungen.html#c159333 

 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c159254
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c159333
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Die Familienkarte 
Infos und Angebote: 
www.duesseldorf.de/
familienkarte 

 

Hotline Jugendamt 
0211. 89 9 90 51 

Die Familienkarte 
Infos und Angebote: 
www.duesseldorf.de/
familienkarte 

Hotline Jugendamt 
0211. 89 9 90 51 

https://www.duesseldorf.de/familienkarte
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